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seMchaften fangen können, weil sie sich zuerst preis
geben, und weil ihnen der Eigennutz auf der Stirne
geschrieben sieht.

Kur;, BB. Revräsentanten, unpartheiisch be-
trachtet, sehe ich nicht, was man gegen solche Gc
sellschaften noch einwenden kann; und da ich gern
alle Mittel versuche, um Gemeingcist im Vaterland
zu pflanzen; da dieses Mittel auf die vorgeschlagene
Art unschädlich ist, da weder Vernunft noch Ger
schichte etwas daw der einwenden können, und da
ich immer nur das Gute w ll, so stimme ich zum
ersten Artikel des Rapports.

Fier;.- Waren wirklich alle die geschilderten
fürchterlichen Folgen von den Volksgesellschaftcn zu

erwarten, so waren sie freilich nicht zu bewilligen;
allein von allem diesem Bölen haben wir nichts zu
fürchten, als etwa patriotische Zuschriften, die frei-
lich nicht jedem Magen angenehm sind. Wenigstens
sind bis jezt die Volksgefellschaften nicht schuld ge-
Wesen, daß wir weder Soldaten noch Geld haben,
und daß sich das Vaterland in einem so traurigen
Zustand befindet; im Gegentheil, hatten wir früher
solche Gesellschaften gehabt, so ware die Republik
nicht da, wo sie sich jezt befindet. Besser ist es, die

heimlichen verschwörenden Gesellschaften zu zerstören,
als die öffentlichen Volksgesellschaftcn, und hatten
diese statt gehabt, so waren jene schon lange aus-
einander gesprengt worden; daher stimme ich zum

i. § begehre aber Nüiweisung der übrigen an die
Commission, indeur dieselben zu viel Einschränkungen
für die Volksgeftlischaften enthalten.

Trösch: Die Eonsntntton ftdert Aufklärung
und sagt selbst, sie sey bcssr als Reichthum; nur
durch die Aufklärung, kann die Schweiz unabhängig
seyn — und wenn wir die Vollsgeselllchofteu n'cht
gestatteten, so könnten wir erst dann aufgeklart wer-
den, wenn uns die beiden kriegführenden Machte
aufgefressen haben. Will man die Volksgeftlffchaften
nicht auf jene Bittschrift hin begründen tie zu die-
ftm Gutachten Anlaß gab, so gestatte man sie in
Erwägung, des 4. § der Constitution.

Bourgeois: Man bat viel gegen die Volks-
gcscllschaften geschrien, und doch hat'man keine That-
"fache angeführt, welche beweiset, daß sie dem Hell
der Republik n tchthcii g seyen. Erlaubet mir dage-

gen, daß ich einige zu ihrem Vortheil anführe, von
denen ich und verschiedene nie ner Eollegen Zeugen
waren.

Ich sah in den Städten die Fam i-cnvä'er am
-Abend, statt ins Wirthshaus zu g.'hm, in die Volks-
gesellschaftcn eilen, daselbst die ösftntlichcn Blatter
lesen, die Gesetze ihrer Stellvertreter anhören, und
ruhig ihre Meinung über die Mi'ttl äusser», dem

Handel, dem Gewnböfleisse und dem allgemeinen
Mehl aufzuhelfen. Ich sah die ftu-gen Leute, statt

sich den Ausschweifungen zu überlassen, wechselweise
die Lehren rechtschaffener und tugendhafter Männer
wiederholen. Ich hörte darin Lehren der reinsten und
uneigennützigsten Vaterlandsttebe: ich fand da Jung-
linge, durch hohe Gedanken begeistert, und vom
Verlangen beseelt, die Revnblik zu unterstützen, und
sie bis auf den lezten Hauch zu vertheidigen. Ich
sah reichliche Steurcn zum Unterhalt der Armen und
Nnglüklichen sammeln, den Eltern, den Geschwistem
der Vate.landsvcrtheidlger bestimmte Einkommen aus-
setzen, und republikanische Soldaten kleide».

Auf dem Lande, wo diese Gesellschaften sich nur
alle Sonntage Nachmittags versammeln, sah ich den
ehrlichen Landbebauer, welcher die gauze Woche hin-
durch die Last der Arbeit trug, in dieselben gehen,
um zu seiner Erholung die Gesetze lesen zu hören, und
sich die Auslegung welche man über das ihm und er-
standliche gab, zu Nutzen zu machen. Abends kehrt:
er nach Hause, diejenigen segnend, welche er sich
selbst zur Führung der Republik ausgewählt hat.

(Die Fortsetzung folgt.)

Was soll man jezt thun?

Tief haftet die Idee in einigen Köpfen, daß es,
um die Republik zu retten, außerordentlich, r Maßre-
geln, worunter man revolution aire versteht, be-'
durft; daß die Constitutionelleu dazu nicht hinreichen.
Der Unterschied zwischen einer revolutionären und
constitntionellèn Maßregel ist der: daß die constitué
tiouelle jeden Bürger nach seinem durch die Co-stim-
twn geheiligtem Menschenrecht, Freiheit und Gleich-
heit, behandelt; das heißt: daß jeder Bürger in glei-
chem Grade frei ist, oder in gleichem Grade eüwe-
schrankt wird, daß jedem in gleichem Maaße durch
allgemeine Geselle geboten oder verboten wftd, daß
jeder nach gleichem Verhältniß mit seiner Verlon
und Vermögen zur innern nutz äußern Sicherheit des
Staates, zur Rettung der Republik beitrage, muß.
Die revolutionäre Masirggelhin gegen sezt das rriueip
der Freiheit und Gleichheit ausser Augen; sie ill ge-
gen einzelne Perftnen ooer Klassen gerichtet, verbietet
dem einen, was sie dem andern erlaubt; gebic-et
dem Einen Dienste, die sie vom Andern, der doch im
gleichen Fall ist und gleich« Dienste leisten kann, nicht
fodert; kerkert ein, oime Ej'amcn; depor.i t ohn? ge-
richtliche Sentenz; legt hohe, unverbält i mäßige
Steuern auf muchmaZIiches nicht a usa em itteltes
Vermögen; alles dies ohne Regel der Gleichheit und
ter Allgemeinheit. Man schüzt vorgegeben? No'b-
wcndigkeit, das Heil der Republik und des Volles
vor, welches oberstes Gese; sey, und den, alle indi-
viduclie Fre.heit aufgeopfert werden müsse. Unter dir-



sen großen Worten wird die schrcklichste Tyrannei)
verhüllt; denn gesezt auch, der Dictator oder die Dir-
earoren, denen man eine solche Gewalt anvertraut,
waren redliche, patriotische Manner, so wurden es
doch die vielen Werkzeuge ihrer Willkühr, ihre Com-
missanen und Untercommissarien nicht seyn, und so

wurde ungerechter Druck auf allen Punkten der Re-
publik gesuhlt werden; allgemeiner Widerstand oder
Contrerevolutionwaredie unausbleiblichste Folge. Aber,
fragt man, reichen dann d!t conftitutioneilen Mass
nahmen unter den Umstanden, in denen wir sind,
Hin's warum sollten sie das nicht? die Constitution
erlaubt, sie foöert die kräftigsten Gesetze und Mass
nahmen, wenn sie nur nicht dem Menschenrecht eur-
gegen sind, wenn sie nur alle Burger in gleichem
Verhältniß treffen, und sie fodert die unnachsichrlichste
Vollziehung eben, dieser Gesetze. Nun erheischt die
Rettung der Republik hauptsachlich neue Truppen-Er-
richtung, Geld, um sie mobil zu machen, zu erhalten
uns zu besolden; und eine allgemeine wirlsame Auf-
sichc oder Polizei), um die Uebelgesinntcn in Schräm
kcn zu halten, Aufwiegelungen unmöglich zu machen,
oder sie zu vereiteln; und endlicy — gute und treue
Beamte. Zu all diesem bedarf es keiner reooiutioiia-
ren Maßregeln. Was den ersten Punkt betcist, so

hatten wir schon Eliten-Corps, wir halten Vaterlands-
Wertheidiger in hinreichender Anzahl, hatte nicht die
üble Militär - Verwaltung alles desorganisirt. Hier
also ist nur nöthig, daß man nicht wieder in den nein
lichen Fehler falle, daß man die Verwaltung Persw
neu anvertraue, die Ehrlichkeit, Kenntniß der Sachen
und Thätigkeit vereinigen; zumal Personen, gegen
welche die Respousabilimt ausgeübt werden könne;
hier muß man ein Princip nie ausser Acht lassen,
nemlich, daß das gesezgebende Corps nie Reprasen-
kanten aus seinem Mutet zu Verrichtungen gebrauchen
lassen soll, die unt einer großen Verwaltung verduu-
den sind; denn die sirenge und schleunige Responsa-
bîiiràt, die da statt haben soll, wird bei den Ver-
haln'.ißen, in denen sie liehen, leicht vereitelt; nur
wo Volköausiaufe, wo Tumulte zu stillen sind, wo ein
übelgesinntes Volk oder Truppencorps auf bessere Ge-
smnuugen zurück zu bringen ist: dürfen Volksrepre-
sentante», die das Zutrauen oes Vollö deichen, mit
Nutzen gebraucht weiden.

^Awe.tcns : Um Gelder zu haben, bedarf es wie-
der ke-nrr revolution neu Maßnahme; das Princip
isi hier: jedtr soll nach Verhältniß seines wohl aus-
gemitteltt'n Vermögens so v.el als der Staat zu sei-

uer Sicherheit nothwendig bedarf, steuern; die Große
der Steuer steht hier im Verhältniß des Verm-gcns
und der Nothwendigkeit; man sieht, daß das rechkii-
che Princip auch ocr großen bleuer nicht entgegen
ist, wenn ihre Nothwendigkeit nur kiar am Tage
liegt, und das richtige Verhältniß unter den Lemn-

buablen beobachtet ist. Daß Zwang gegen den, der
die Steuer verweigert, ausgeübt werden dürfe, ist
schon im Princip enthalten, de.m jedes Recht, das
der Regierung zusteht, ertheilt ^efugniß zum -/saug.
Sind also ei.nnal von der Gesetzgebung Gelder be-wst-

ligt, so liegt es der Regierung ob, d.cse Gcloer
nach Vorschrift der organ sehen Fmanzgesctze zu er-
hebe», und diese Erhebung durch alle Mttttl zu bc-
schleunigen. Wahr ist es, daß zu viele Zeit m t den
Debatten über das Finanzsystem vecs.mmt Word.»:
Daß die alten Abgaben iwcht eher halten abgescyast
werden sollen, bis bie neuen au ihrer Stelle sogleich
hatten erhoben werde» können; daß das System selbst
vielleicht nicht das Vollkommenste ist: Ader wahr ist
es auch andrerseits, daß seit der Zeit, seit der die
Finanzgesetze emauirt sind, die Guter-Schatzung und
übrigen Cunrichtungen zur Angabe des Vermögens
und Abkauf der Fcodalrechte ihrer Vollendung weit
naher gebracht seyn könnten; sind sie einmal vollen-
bet, welches zu erziele» die Regierung all ihre Thà-
tigkeit verwenden soll, so ist es dann ein leichtes, die
Steuer ins Verhältniß mit den Bedürfnissen des Staats
zu letzen, die Erhebung der Gelder durch kurze Ter-
mine, die man den Einnehmern und Contribuable»
schürt, zu bethätigen, und unnachsichtlichcn und schnei-
lcn Zwang gegen die Widerstrebenden zu gebrauchen.
Eben so wenig bedarf es revolutionärer Maßnahmen,
um die Uebelgesmnrcn in Schranken zu halten; es be-
oarf einzig einer allgemeinen und thätigen Postzey;
wenn der Uedelgesinnte weiß, daß seine Bcwegun-
gen beobachtet sind, daß keine Provocationen zum
Ungehorsam gegen die Gesetze, keine Aufwiegelungen
den» Auge der Polizei und der schnellen unausbleib-
li-yen Strafe des Gesetzes entgehen, so ist er hin-
länglich zurükgeschrekt. Die Polizei) wache also auf
allen Punkten der Republik über öffentliche Reden an
Orten, in Hausern, wo Menschen sich versammeln;
sie wache über die falschen boshaften Gerüchte, die
aasgestreut werden, über die geflissentlichen Aus-
breiter dcrîêlden; um die Wirkung lezccrer zu ver,steh-
ce», muß nur dafür gesorgt werden, daß eni gurcS
Zcirungsblatt in jede Gemeinde komme, daß das Volk
schnell wisse, was in den gesezgcbenden Rathen ver-
handelt werde, und was sich Neues ereigne, damit
Wqhchcit den Lügen sogleich entgegengesezt werben
könne. — Ueber die wandernden Fremden muß vor-
z-glich und strenge gewacht, und ihre Absichten cr-
forscht werden; wenn also die Polizei nur weiß, was
m den Gemeinden vorgeht, wie die Stimmung des
Volks beschaffen zcy, so wird leicht allen Bcwegun-
gen vorgebeugt; dann jeder Anfang dazu, wird
ourch eine schnelle und wirksame Maßnahme gehemmt,
und oie Urheber zur Rechenschaft gezogen; aber dazu
bedarf es treuer, patriotischer und unerschrockener
Peamtcn, aller Arc. — Aber, sagt man: wo sind



diese ;» finden? — Ich frage dagegen: erkundigt
man sich auch nach) dergleichen Leuten, wo und wie
man sich erkundigen suche? gewiß ist es, das Der-
dienst drängt sich nicht nach den Stellen; es will
im Namen des Vaterlands aufgefodert (aber nicht
in Requisition gcsezt) seyn ; es schreit nicht auf oft
fentlichcn Platzen, zieht nicht in vagen Deklama-
tioncn auf alle Beamren los, mißt sich nicht allein
Patriotismus bei ; das Verdienst legt sich durch H a n d-

lungen an den Tag, durch Pflicht-Uebung und

Fähigkeiten auch in den weniger bekannten Verhalt-
,rissen, in denen es bisher lebte, durch Schriften,
die von Gemeinsinn und hohem Grade der Aufkla-
rung zeugen; nur das Verdienst kann das Vcr-
dienst auffinden, und es aus der Dunkelheit her-
vorziehen: um gute Beamte zu habe,, erkundige sich

die Regierung bei Männern, die selbst Verdienst ha-

den, bei Volksrepraftnwnten, die ihres Zutrauens
werth sind, bei Bcauncn, die sich bereits als gute
Beamte durch treue Berichte, durch thange Amis-
Übung bewährt haben: He veticn ist nicht so arm an

rechtschaffenen, fähigen und patriotischgeftnuttn Man-
nem, daß nicht in jeder Gemeinde dergleichen aus-

zufinden wären, wenn man nur zwetmaßige Nach-
frage hält, Parasiten, Schmeichlern, und Intriganten
wenig Gehör giebt. — Mich dimkc also, es lasse sich

klar erweisen, daß auch unter den schwierigsten Um-

ständen, keine revolutionäre Maßregeln nöthig sind;
daß wirksame, den Umstanden so wie dem Menschen
und Bürg rrechc angemessene Gesetze, und eine tha-

tige Vollziehung und Handhabung derselben hinlang-
lich seyen, die innere und äussere Sicherheit d.r Re-

publik zu bewirken. Aber die Vollziehung der Gesetze

ist nicht möglich, wenn nicht die strengste Refponsa-
bilität gegen alle, denen dieselbe aufgetragen ist, aus-
geübt wird.

Damit diese Responsabilisât nicht ein leerer Na-
me sey, so müßen jedem Beamten, durch dessen Hände
das Gesell geht, du an den O-r, wo es bekannt
gemacht wird, m- liehst kurze Termine sssirt, die

Befolgung dieser Terminen schriftlich bezeugt, und
die Nichtbcfolgung sogleich geah. d t wcrd.n. Es
muß durch gehörige Einri i-tung des P.stwesens oa-

für gesorgt werden, daß s Ueuuigc Versendung der
'Geselle (so wie auch guter Zeitungen und Volks-
blatter) micht nnr an. die Haupt wer, sondern auch
in jede Gemeinde statt habe. Ist das Gesetz an dem
Ort seiner Bekanntmachung angelangt so muß durch
Termine wieder seine B ekamum-cy,-ug u d Anschla-
gmig an jedem öffentlichen Ort der Gemeinde be-

wirit, und schriftlich bezeug- werden. Jedem wich-
tigen Gesetz ist eine Instruktion beizufügen, damit
es verstanden und die Arc se ucr Vollziehung dem
-Beamten zn seinem Verhalt und Vermeidung jeder

Willkühr (denn diese Willkühr ist die Ursache des
Druckes auf Einzelne vorgeschrieben werden. Daß
es vollzogen, und auf die vorgeschriebene Weise vor-
zogen werde, darüber muß continuirlich gewacht, una
fortgesetzte Erkundigung nach Maßgabe der Wichtigkeit
des Gesetzes eingezogen fverden ; das muß der Hauptgc-
genstand der Corresponden; zwischen hohern und niedern
Beamten seyn. Jeder Hewerifche Bürger ist auch auf-
gefodert, und hat die heiligste Pflicht, jede Nicht-
Vollziehung des Gesetzes jede Saumseligkeit, an der
Behörde durch Facta, nicht durch unbestimmte Ankla-
gen anzuzeigen. Das Direktorium muß sich die Tab-
leaus sowohl der bestimmten Promulgation, als der
genauen Vollziehung der Gesetze oo> legen lassen,
damit es die Responsabilität gegen alle fehlende Ober-
oder Unterbcamte wirksam ausüben könne; so wie
das gesetzgebende Corps das Direktorium für die
Nichtdeobachtung der Gesetze, Saumseligkeit und
Untüchtigkeit der Beamten, die von seiner Wahl ab-
yangjg sind, verantwotlich machen. Also noch ein-
mal, kräftige aber rechtliche Gesetze, und genaueste'
Vollziehung aller Theile derselben ohne Unterschied
der Personen, sind allein nöthig und wirksam genug,
die Republik zu rette». Nur durch unzulängliche
Gesetze, nur durch Nichtrollzichuug denselben, nur
durch die Verachtung der Reg ernng, durch die Anar-
chie die unvermeidliche F.lgen davon sind, wird der
Schein der Nothwendigkeit revolutionärer Maßregeln
erzeugt; nur Mangel an Regicrungskunst ist Ursache
dieses Scheins. Man möge doch nimmermehr den
Grundsatz von Männern hören, die es zwar redlich
uicyucn, aber doch das gefährlichste Sophism auf-
stellen und heiligen; den Grundsatz: das Heil des
Volkes sey oberstes Gesetz, dem alle Grundsätze, das
heißt, das Recht, in gcwißen schwierigen Umstanden
weichen müßen. Das ist falsch. Ein solcher Grund-
say macht eben daS Heil des Volkes unmöglich ; zer-
nichtet es in seiner festesten Erundlag-. Nicht das
Hell des Volks, sondern das Recht aller und jedes
Einzelnen ist Las erste Gesetz; nur dadurch allein
ist das Heil des Volkes, das ist, Freiheit und Ei-
cherhcit aller und jedes Einzelnen, und die Erreichung
ihrer individuellen Zwecke möglich: so lange in bür-
gerlichen Gesellschaften nicht ics Recht allein gilt,
so lange nicht jede cvnjîitu ionelie Gewalt ihre Schran-
ken kennt, unverbrüast'ch-ms heilig ehrt, solange
wird nie ein fester Zustand der Menschheit, so lange
wird nie Annäherung zu den Haup-zwecken öcrMc-n-
scken, Mo-alirat und Glnksceiigrftt, möglich seyn;
denn Fre.heil und Sicherheit sind unumgan.stiche Be-

dingnngen dazu. Die Herrschaft der Umstände, ist

Herrschaft der Willkühr, ist Aktion und Reaktion tcr
Par.heien; Heil des Volkes ist ein vager Begriff,
mit dun jedce Ehrgeitzige die Idee verknüpft, diê

seinem eugenblikli'.het» Int:reffe gemäß ist.


	Was soll man jezt thun?

